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(54) SCHLEIFSCHEIBENANORDNUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Schleifscheibenan-
ordnung mit
einem drehend antreibbaren Schleifteller, welcher mit
Absaugöffnungen zum Absaugen von Schleifstaub ver-
sehen ist, einer Schleifscheibe, welche einerseits eine
Schleiffläche und andererseits eine Verbindungsfläche
zum lösbaren Anbringen der Schleifscheibe aufweist,
wobei die Schleifscheibe mit Absauglöchern versehen
ist, und einem scheibenförmigen Zwischenelement, wel-

ches an dem Schleifteller angebracht ist und an welchem
die Schleifscheibe lösbar befestigt ist und welches
Durchgangslöcher aufweist. Gemäß der Erfindung ist
vorgesehen, dass mindestens ein Durchgangsloch des
Zwischenelementes als Langloch ausgebildet ist, wel-
ches größer als die Absauglöcher in der Schleifscheibe
sind und zum Absaugen von Schleifstaub die Absauglö-
cher in der Schleifscheibe mit den Absaugöffnungen in
dem Schleifteller verbinden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schleifscheibenan-
ordnung mit einem drehend antreibbaren Schleifteller,
welcher mit Absaugöffnungen zum Absaugen von
Schleifstaub versehen ist, einer Schleifscheibe, welche
einerseits eine Schleiffläche und andererseits eine Ver-
bindungsfläche zum lösbaren Anbringen einer Schleif-
scheibe aufweist, wobei die Schleifscheibe mit Absaug-
löchern versehen ist, und einem zwischenförmigen Zwi-
schenelement, welches an dem Schleifteller angebracht
ist und an welchem die Schleifscheibe lösbar befestigt
ist und welches Durchgangslöcher aufweist, gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Eine solche Schleifscheibenanordnung ist aus
der DE 20 2016 106 358 U1 oder der DE 10 2016 106
141 A1 bekannt. An einem Schleifteller, welcher ein so-
genanntes Zwischenpad umfassen kann, wird eine
Schleifscheibe mit einem adhäsiven Material lösbar an-
gebracht. Hierzu ist am Schleifteller eine erste Verbin-
dungsfläche vorgesehen, welche mit einer zweiten Ver-
bindungsfläche an der Schleiffläche zusammenwirkt und
insbesondere eine lösbare Haftverbindung ausbildet.
[0003] Das Schleifpapier ist üblicherweise mit einem
Standardlochbild versehen, welches in der Regel stets
ein Mittenloch und ringförmig angeordnete weitere Lö-
cher aufweist. Üblicherweise sind neben dem Mittenloch
14, 16 oder 21 weitere Löcher konzentrisch um den Mit-
telpunkt der Schleifscheibe angeordnet. Die Löcher die-
nen als Absauglöcher zum Absaugen von Schleifstaub
durch den rückwärtigen Schleifteller, welcher in bekann-
ter Weise an eine Absaugeinrichtung angeschlossen ist.
Entsprechend den von den Schleifscheibenherstellern
angebotenen Schleifscheiben weisen auch der Schleif-
teller und das scheibenförmige Zwischenelement korre-
spondierende Löcher auf, so dass im Schleifbetrieb der
anfallende Schleifstaub zuverlässig abgesaugt werden
kann.
[0004] Aus der EP 2 842 689 B1 geht eine Schleifvor-
richtung mit einer automatischen Wechseleinrichtung
hervor. In der Wechseleinrichtung greifen Abnahmefin-
ger in hinterschneidende Ausnehmungen an dem
Schleifteller ein. Bei einem automatischen Wechsel der
Schleifscheibe an entsprechenden Schleifanlagen, wie
sie in der Automobilindustrie eingesetzt werden, sind re-
lativ aufwendige Justiereinrichtung notwendig, um eine
neue Schleifscheibe wieder exakt auf dem Schleifteller
mit dem Zwischenelement anzubringen, so dass die je-
weiligen Absaugöffnungen übereinanderliegen und mit-
einander korrespondieren.
[0005] Wenn die entsprechenden Absauglöcher nicht
übereinanderliegen, kann die Schleifleistung herabge-
setzt werden. Wenn Schleifstaub nicht mehr zuverlässig
abgesaugt werden kann, können sich insbesondere
beim Schleifen von Lacken unerwünschte Schleifspuren
bilden. Diese können zu Beschädigungen und einer auf-
wendigen Nachbearbeitung der geschliffenen Fläche
führen.

[0006] Weiterhin zeigt sich im Schleifbetrieb immer
wieder, dass eine Schleifscheibe abhängig von der Stär-
ke der Verbindung der Schleifscheibe gegenüber dem
scheibenförmigen Zwischenelement wandert. Insbeson-
dere kann sich die Schleifscheibe gegenüber dem Zwi-
schenelement verdrehen. Dieser Effekt kann mit der Be-
triebsdauer zunehmen. Auch hierdurch kann es zu einer
unerwünschten und schädigenden Abdeckung der Ab-
sauglöcher kommen.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Schleifscheibenanordnung anzugeben, mit welcher ein
besonders zuverlässiger Schleifbetrieb ermöglicht wird.
[0008] Die Aufgabe wird nach der Erfindung durch eine
Schleifscheibenanordnung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind
in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0009] Die erfindungsgemäße Schleifscheibenanord-
nung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Durchgangs-
löcher des Zwischenelementes als Langlöcher ausgebil-
det sind, welche größer als die Absauglöcher in der
Schleifscheibe sind und zum Absaugen von Schleifstaub
die Absauglöcher in der Schleifscheibe mit den Absaug-
öffnungen in dem Schleifteller verbinden.
[0010] Eine Grundidee der Erfindung besteht also da-
rin, die Durchgangslöcher in dem scheibenförmigen Zwi-
schenelement, auch Zwischenpad genannt, nicht mehr
als Löcher mit kreisförmigem Querschnitt auszubilden,
sondern als sogenannte Langlöcher, welche nutenartig
ausgebildet sind. Dabei wurde festgestellt, dass die
Stützfunktion des Zwischenelementes durch die länglich
ausgebildeten Durchgangslöcher für die Schleifscheibe
nicht merklich beeinträchtigt werden, wenn die Durch-
gangslöcher nicht gleich zu den kreisförmigen Absaug-
löchern ausgebildet sind. Durch die Ausbildung der
Durchgangslöcher als Langlöcher in dem Zwischenele-
ment besteht eine erhöhte Toleranz in der Positionierung
und Aufbringung der Schleifscheibe auf dem Zwischen-
element. In bestimmten Fällen kann sogar ganz auf eine
winkelgenaue Anordnung der Schleifscheibe auf dem
Zwischenelement verzichtet werden. Auch der Effekt des
Auswanderns der Schleifscheibe im Schleifbetrieb hat
bei der erfindungsgemäßen Schleifscheibenanordnung
kaum noch einen Effekt auf die Absaugleistung.
[0011] Grundsätzlich können die Absauglöcher in der
Schleifscheibe beliebig ausgebildet sein, insbesondere
auch polygonförmig. Besonders bevorzugt ist es, dass
die Absauglöcher der Schleifscheibe kreisförmig ausge-
bildet sind. Der Durchmesser der Absauglöcher ist dabei
gleich oder kleiner als eine Nutbreite der nutenartigen
Langlöcher in dem Zwischenelement. Ein Mittenloch in
der Schleifscheibe kann eine andere Form oder Größe
als die sonstigen Absauglöcher in der Schleifscheibe auf-
weisen. Das Zwischenpad kann ebenfalls ein Mittenloch
aufweisen, welches im Wesentlichen gleich zu dem Mit-
tenloch der Schleifscheibe ausgebildet ist.
[0012] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung besteht darin, dass die Absauglöcher der Schleif-
scheibe ringförmig um eine Mitte der Schleifscheibe an-
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geordnet sind. Die Absauglöcher umlaufen so beim
Schleifen einen ringförmigen Umlaufweg.
[0013] Besonders vorteilhaft ist es nach einer Weiter-
bildung der Erfindung, dass die Langlöcher bogenförmig
ausgebildet sind und dass die bogenförmigen Langlö-
cher ringförmig um eine Mittenachse des scheibenförmi-
gen Zwischenelements angeordnet sind.
[0014] Somit beschreiben auch die nutenartigen Lang-
löcher in dem Zwischenelement Ringbahnen um die Mit-
tenachse, was vorteilhaft für die rotierende Schleifbewe-
gung ist. Besonders vorteilhaft ist es nach einer Weiter-
bildung der Erfindung, dass eine Ringanordnung der
Langlöcher des Zwischenelementes mit einer Ringan-
ordnung der Absauglöcher der Schleifscheibe korres-
pondiert. Dies bedeutet, dass die Langlöcher des Zwi-
schenelementes und die Absauglöcher der Schleifschei-
be auf denselben Ringbahnen mit dem gleichen Ring-
durchmesser liegen. Somit würde selbst bei einem Wan-
dern der Schleifscheibe auf dem Zwischenelement im
Schleifbetrieb sich die Lage eines Absaugloches im We-
sentlichen entlang des darunterliegenden Langloches
ändern, so dass keine oder kaum eine Überdeckung des
Absaugloches der Schleifscheibe eintritt.
[0015] Vorzugsweise verlaufen die Langlöcher über 25
% bis 80 % der Länge einer Ringbahn. Damit ist auch
keine exakte Justierung der Schleifscheibe bei einem
Schleifscheibenwechsel in der Winkellage mehr erfor-
derlich. Vielmehr kann mit einer erhöhten Winkeltoleranz
gearbeitet werden. Bei einer entsprechenden Anzahl und
Länge der Langlöcher kann sogar praktisch auf jegliche
Winkeljustierung verzichtet werden, da in praktisch jeder
Winkellage eine ausreichende Anzahl von Absauglö-
chern der Schleifscheibe auf den Langlöchern in dem
Zwischenelement zu liegen kommen.
[0016] Zwischen den Langlöchern können auch runde
Durchgangslöcher vorgesehen sein. Weiterhin können
in den Langlöchern schmale Stege angeordnet sein, wel-
che die Schleifscheibe im Bereich der nutartigen Lang-
löcher abstützen.
[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsvariante
der erfindungsgemäßen Schleifscheibenanordnung
kann darin gesehen werden, dass das Zwischenelement
aus einem elastischen Material, insbesondere einem
Schaumstoffmaterial gebildet ist. Das Zwischenelement
kann dabei eine Dicke von bis zu einigen Zentimetern
aufweisen. Durch das elastische Zwischenelement kann
so ein Anschmiegen der Schleifscheibe auf gebogenen
oder kurvenförmigen Flächen erfolgen, wie es beispiels-
weise beim Schleifen von lackierten Automobilteilen oder
Automobilkarosserien notwendig ist. Die Langlöcher
können sich grundsätzlich durch das gesamte Zwischen-
element hindurchstrecken. Die Langlöcher können aber
auch nur an der Verbindungsseite zum Schleifteller vor-
gesehen sein, während sich die Langlöcher über die Di-
cke des Zwischenelementes zur Verbindungsseite mit
der Schleifscheibe hin verändern und insbesondere an
die Ausbildung und Konfiguration der Absaugöffnungen
im Schleifteller verändern und anpassen. Auf diese Wei-

se kann das Zwischenelement auch als ein Adapter zwi-
schen der Schleifscheibe und dem Schleifteller vorgese-
hen sein.
[0018] Weiterhin ist es nach einer Ausführungsvarian-
te der Erfindung bevorzugt, dass die Schleifscheibe mit-
tels einer Klettverbindung an dem Zwischenelement lös-
bar befestigt ist. Eine Klettverbindung hat den Vorteil,
dass diese relativ oft gelöst und geschlossen werden
kann. Dies erlaubt ein häufiges Wechseln der Schleif-
scheiben, ohne dass eine entsprechende Verbindungs-
fläche an dem Zwischenelement selbst gewechselt wer-
den muss. Zum Bilden der Klettverbindung ist insbeson-
dere an der Schleifscheibe eine Velourschicht vorgese-
hen, welche mit einer korrespondierenden Klettschicht
an dem Zwischenelement zum Bilden der lösbaren Haft-
verbindung zusammenwirkt. Grundsätzlich kann die
Schleifscheibe aus jedem geeigneten Material herge-
stellt sein. Besonders vorteilhaft ist es, dass die Schleif-
scheibe ein flexibles Flachmaterial umfasst. Das Flach-
material kann ein Textilmaterial, ein verstärktes Papier,
ein Karton oder eine metallische flexible Scheibe sein,
insbesondere aus einem Blechmaterial.
[0019] Weiterhin ist es besonders vorteilhaft, dass das
Zwischenelement lösbar an dem Schleifteller angebracht
ist. Hierdurch kann auch das Zwischenelement, etwa bei
Verschleiß oder bei einem Einsatz als ein Adapter zur
Anpassung an unterschiedliche Schleifteller- oder
Schleifscheibengrößen, leicht gewechselt werden. Zur
Verbindung kann ebenfalls eine lösbare Haftverbindung,
insbesondere eine Klettverbindung vorgesehen sein, wie
sie zuvor beschrieben wurde.
[0020] Weiterhin ist es nach einer Ausführungsvarian-
te der Erfindung bevorzugt, dass die Absaugöffnungen
des Schleiftellers korrespondierend zu den Langlöchern
des Zwischenelementes angeordnet sind. Insbesondere
können auch in dem Schleifteller selbst Langlöcher vor-
gesehen sein.
[0021] Die Erfindung umfasst auch ein Zwischenele-
ment für die zuvor beschriebene Schleifanordnung, wo-
bei das Zwischenelement einen scheibenförmigen
Grundkörper aufweist, dessen eine Seite zum Anbringen
einer Schleifscheibe und dessen andere Seite zum An-
bringen an einem Schleifteller ausgebildet sind, wobei in
dem Grundkörper Durchgangslöcher zum Verbinden von
Absauglöchern in der Schleifscheibe mit Absaugöffnun-
gen in dem Schleifteller ausgebildet sind. Gemäß der
Erfindung sind dabei die Durchgangslöcher als Langlö-
cher ausgebildet, welche größer als die Absauglöcher in
der Schleifscheibe sind. Es ergeben sich dabei die zuvor
beschriebenen Vorteile.
[0022] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von be-
vorzugten Ausführungsbeispielen weiter erläutert, wel-
che schematisch in den Zeichnungen dargestellt sind. In
den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines erfindungs-
gemäßen Zwischenelementes;
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Fig. 2 eine Draufsicht auf das Zwischenelement von
Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Querschnittsansicht durch
das Zwischenelement von Fig. 1 und Fig. 2;

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines weiteren er-
findungsgemäßen Zwischenelementes;

Fig. 5 eine Draufsicht auf das Zwischenelement von
Fig. 4;

Fig. 6 eine schematische Querschnittsansicht durch
das Zwischenelement von Fig. 4 und Fig. 5;

Fig. 7 eine erfindungsgemäße Schleifscheibenan-
ordnung mit Schleifscheibe und Zwischenele-
ment; und

Fig. 8 eine perspektivische schematische Ansicht der
Schleifscheibenanordnung von Fig. 7.

[0023] Eine erste Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Zwischenelementes 30 ist in den Figuren 1 bis
3 dargestellt. Das Zwischenelement 30 weist einen kreis-
scheibenförmigen Grundkörper 31 auf, welcher in der
Mitte mit einer Mittenöffnung 39 versehen ist. Entlang
von zwei Ringbahnen um die Mittenöffnung 39 sind
Durchgangslöcher 32 angeordnet, welche jeweils durch
den Grundkörper 31 hindurchragen. Die Durchgangslö-
cher 32 sind jeweils als nutenartige Langlöcher 34 aus-
gebildet, welche sich bogenartig um die Mittenöffnung
39 des Zwischenelementes 30 herum erstrecken. Die
beiden Ringbahnen weisen jeweils acht Langlöcher 34
auf, welche gleichmäßig voneinander beabstandet sind.
[0024] In den Figuren 4 bis 6 ist eine zweite Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Zwischenelemen-
tes 30 dargestellt. Dieses ist grundsätzlich wie das Zwi-
schenelement 30 gemäß den Figuren 1 bis 3 aufgebaut.
Allerdings sind zumindest in der äußeren Ringbahn die
Durchgangslöcher 32 abwechselnd und unterschiedlich
ausgebildet. So sind, wie bei der ersten Ausführungsform
Durchgangslöcher 32 als nutenartige Langlöcher 34 aus-
gebildet, während dazwischenliegend jeweils ein Durch-
gangsloch 32 als ein kreisrundes Loch 35 ausgebildet
ist. Auch bei dieser Ausführungsvariante ist ein Großteil
der Fläche entlang einer Ringbahn als Durchgangsloch
32 ausgebildet, so dass eine darauf aufgesetzte Schleif-
scheibe auch bei einem Winkelversatz so zu liegen
kommt, dass Absauglöcher in der Schleifscheibe voll-
ständig oder weitgehend auf einem Durchgangsloch zu
liegen kommen.
[0025] Eine solche erfindungsgemäße Schleifschei-
benanordnung 10 ist schematisch in den Figuren 7 und
8 dargestellt. Bei dieser erfindungsgemäßen Schleif-
scheibenanordnung 10 wird auf das erfindungsgemäße
Zwischenelement 30 mit dem scheibenförmigen Grund-
körper 31 eine dünne Schleifscheibe 20 mit einer oberen

Schleiffläche 22 mit adhäsivem Schleifmaterial aufge-
setzt. Hierzu ist an einer Unterseite der Schleifscheibe
20 eine Verbindungsfläche 24 vorgesehen, welche etwa
als eine Velourfläche ausgebildet sein kann. Die gegen-
überliegende erste Seite 36 des scheibenförmigen Zwi-
schenelementes 30 ist dabei als eine Verbindungseite,
insbesondere eine Klettfläche ausgebildet, so dass die
Schleifscheibe 20 lösbar daran anhaftet.
[0026] In der Schleifscheibe 20 sind Absauglöcher 26
angeordnet, welche in zwei Ringbahnen um ein Mitten-
loch 28 angeordnet sind. Die Ringbahnen der Absaug-
löcher 26 der Schleifscheibe 20 sind dabei entsprechend
zu zwei Ringbahnen von Durchgangslöchern 32 in dem
Zwischenelement 30 ausgebildet. Auf diese Weise kom-
men die Absauglöcher 26 auch ohne eine aufwendige
Winkeljustierung über den Durchgangslöchern 32, wel-
che zumindest auf der äußeren Ringbahn abwechselnd
als nutenartige Langlöcher 34 und kreisrunde Löcher 35
ausgebildet sind, zu liegen. Ebenso kommt ein Mitten-
loch 28 auf einer durchmessergrößeren Mittenöffnung
39 des Zwischenelementes 30 zu liegen.
[0027] An einer unteren zweiten Seite 38 des Zwi-
schenelementes 30 ist ein nicht dargestellter Schleifteller
einer Schleifanlage mit Schleifstaubabsaugung ange-
bracht. Die zweite Seite 38 kann dabei ebenfalls als eine
lösbare Verbindungsfläche ausgebildet sein.

Patentansprüche

1. Schleifscheibenanordnung mit

- einem drehend antreibbaren Schleifteller, wel-
cher mit Absaugöffnungen zum Absaugen von
Schleifstaub versehen ist,
- einer Schleifscheibe (20), welche einerseits ei-
ne Schleiffläche (22) und andererseits eine Ver-
bindungsfläche (24) zum lösbaren Anbringen
der Schleifscheibe (20) aufweist, wobei die
Schleifscheibe (20) mit Absauglöchern (26) ver-
sehen ist, und
- einem scheibenförmigen Zwischenelement
(30), welches an dem Schleifteller angebracht
ist und an welchem die Schleifscheibe (20) lös-
bar befestigt ist und welches Durchgangslöcher
(32) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
- dass mindestens ein Durchgangsloch (32) des
Zwischenelementes (30) als Langloch (34) aus-
gebildet ist, welches größer als die Absauglö-
cher (26) in der Schleifscheibe (20) sind und
zum Absaugen von Schleifstaub die Absauglö-
cher (26) in der Schleifscheibe (20) mit den Ab-
saugöffnungen in dem Schleifteller verbinden.

2. Schleifscheibenanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Absauglöcher (26) der Schleifscheibe (20)
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kreisförmig ausgebildet sind.

3. Schleifscheibenanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Absauglöcher (26) der Schleifscheibe (20)
ringförmig um eine Mitte (27) der Schleifscheibe (20)
angeordnet sind.

4. Schleifscheibenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Langlöcher (34) bogenförmig ausgebildet
sind und
dass die bogenförmigen Langlöcher (34) ringförmig
um eine Mittenachse des scheibenförmigen Zwi-
schenelementes (30) angeordnet sind.

5. Schleifscheibenanordnung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Ringanordnung der Langlöcher (34) des
Zwischenelementes (30) mit einer Ringanordnung
der Absauglöcher (26) der Schleifscheibe (20) kor-
respondiert.

6. Schleifscheibenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zwischenelement (30) aus einem elasti-
schen Material, insbesondere einem Schaumstoff-
material gebildet ist.

7. Schleifscheibenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schleifscheibe (20) ein flexibles Flachma-
terial umfasst.

8. Schleifscheibenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schleifscheibe (20) mittels einer Klettver-
bindung an dem Zwischenelement (30) lösbar be-
festigt ist.

9. Schleifscheibenverbindung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zwischenelement (30) lösbar an dem
Schleifteller angebracht ist.

10. Schleifscheibenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Absaugöffnungen des Schleiftellers korre-
spondierend zu den Langlöchern (34) des Zwischen-
elements (30) angeordnet sind.

11. Zwischenelement für eine Schleifscheibenanord-

nung (10), insbesondere nach einem der Ansprüche
1 bis 10, wobei das Zwischenelement (30) einen
scheibenförmigen Grundkörper (31) aufweist, des-
sen eine Seite (36) zum Anbringen einer Schleif-
scheibe (20) und dessen andere Seite (38) zum An-
bringen an einem Schleifteller ausgebildet sind, wo-
bei in dem Grundkörper (31) Durchgangslöcher (32)
zum Verbinden von Absauglöchern (26) in der
Schleifscheibe (20) mit Absaugöffnungen in dem
Schleifteller ausgebildet sind,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die Durchgangslöcher (32) als Langlöcher (34)
ausgebildet sind, welche größer als die Absauglö-
cher (26) in der Schleifscheibe (20) sind.
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